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Im Abschnitt 2.1.4.5.2, Seite 47, unter der Tabelle 12 und 
Seite 48, unter der Tabelle 13 ist folgender Satz bezüglich der 
Anforderungen der WPK eingefügt worden: 
 
„Wird der Beton vom Verwender selbst hergestellt, wird die 
WPK durch die Eigenüberwachung ersetzt.“ 
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